
§ 9 

Wiederherstellung

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann anordnen,
dass derjenige, der nach § 4 verbotene Handlungen
vornimmt, den ursprünglichen Zustand soweit wie
möglich wiederherzustellen hat, indem er die einge-
tretenen Schäden oder Veränderungen auf seine Kos-
ten beseitigt.

(2) Die Beseitigung von Veränderungen nach Ab-
satz 1 entbindet nicht von der Verpflichtung, nach § 52
des Bremischen Naturschutzgesetzes angemessene
und zumutbare Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen
oder Ersatzzahlungen zu leisten. § 11 Abs. 3 und 5 
bis 9 des Bremischen Naturschutzgesetzes findet ent-
sprechend Anwendung.

§ 10 

Vollzug

Der Vollzug dieser Verordnung obliegt, soweit
nichts anderes bestimmt ist, der unteren Naturschutz-
behörde.

Artikel 3

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung
über das Naturschutzgebiet „Untere Wümme“ im

Gebiet der Stadtgemeinde Bremen

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere
Wümme“ im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom
7. Oktober 1991 (Brem.GBl. S. 343 – 791-a-26) wird
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift  wird wie folgt neu gefasst: 
„Erklärung zum Schutzgebiet NATURA 2000“

b) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: „Der in § 2
näher bezeichnete Landschaftsteil in der Stadt-
gemeinde Bremen, in den Ortsteilen Blockland
und Borgfeld, wird zum Naturschutzgebiet er-
klärt.“

c) In Satz 2 werden die Worte „unteren Natur-
schutzbehörde Bremen“ durch die Worte „obers-
ten Naturschutzbehörde“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Satz 1 wird Absatz 1 und es werden
hinter den Worten „mit zum Teil sehr seltenen
Arten“ die Worte „auch als Teil des europäischen
Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 innerhalb
des besonderen Schutzgebietes DE 2818-401
„Blockland“ und des Gebietes gemeinschaft-
licher Bedeutung DE 2819-301 „untere Wümme“
im Biotopverbundsystem des Bremer Feucht-
grünlandringes und der Wümme-Hamme-Nie-
derung“ eingefügt;

b) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Schutzzweck ist auch der Erhalt und die
Entwicklung der Lebensraumtypen gemäß An-
hang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 2006/105/EG des Rates
vom 20. November 2006 (ABl. EG Nr. L 363 
S. 368), F 30 („Ästuarien“) in seiner limnischen

Ausprägung sowie 6430 („feuchte Hochstauden-
fluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe“).“

c) Der bisherige Satz 2 wird Absatz 3;

d) Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Weitere Schutzgüter sind die Funktionen
der unteren Wümme als Durchzugsraum wan-
dernder Fluss- und Meerneunaugen zwischen
ihren Vermehrungsgewässern im Wümmeein-
zugsraum oberhalb Bremens und der Nordsee,
der Erhalt der ausgedehnten Röhrichte auch als
Lebensraum für Brutvogelarten wie Rohrweihe
und Blaukehlchen sowie die Funktion des Ge-
bietes als Lebensraum des Otters.

(5) Im Schutzgebiet kommt der prioritäre Le-
bensraumtyp 91E0 („Auenwälder mit Alnus glu-
tinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae“) des Anhangs I der
Richtlinie 92/43/EWG in geografisch bedingter
nicht signifikanter Ausprägung vor. Weitere pri-
oritäre Lebensraumtypen gemäß Anhang I oder
prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richtlinie
92/43/EWG kommen im Schutzgebiet nicht vor.“

3. § 4 Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:

„2. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu  entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören, oder sie mut-
willig zu stören, oder ihre Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder ihre Standorte zu beschädigen
oder zu zerstören oder Tiere auszusetzen;“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 8 wie folgt neu gefasst: 

„8. Maßnahmen des Naturschutzes sowie der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre,
die der Pflege und Entwicklung des Schutz-
gebietes oder der Umweltbildung dienen
und mit Genehmigung der obersten Natur-
schutzbehörde und in Abstimmung mit dem
Bewirtschafter durchgeführt werden;“

b) Es wird folgende Nummer 9 angefügt:

„9. die Bisambekämpfung im Rahmen arten-
schutzrechtlicher Bestimmungen;“

c) Es wird folgende Nummer 10 angefügt:

„10. die Ausübung der Jagd und der Fischerei
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen;“

5. § 8 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung
kann die oberste Naturschutzbehörde gemäß § 48
des Bremischen Naturschutzgesetzes Befreiung er-
teilen.“

6. Es wird folgender neuer § 9 eingefügt:

„§ 9

Verkehrssicherungspflicht/Gefahrenabwehr

(1) Die Verpflichtung der Eigentümer oder sonst
Berechtigten, den nach § 1 geschützten Land-
schaftsteil und seine Bestandteile in einem ver-
kehrssicheren Zustand zu halten, bleibt unberührt.
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(2) Nicht mehr schutzwürdige Bäume oder Bäume,
die eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen,
können von der unteren Naturschutzbehörde von
dem Schutz dieser Verordnung ausgenommen wer-
den.“

7. Die bisherigen §§ 9 bis 12 werden §§ 10 bis 13.

8. In § 10 Nr. 3 wird die Bezeichnung „§ 10“ durch 
„§ 11“ ersetzt.

Artikel 4

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung
über das Naturschutzgebiet „Kuhgrabensee“ im

Gebiet der Stadtgemeinde Bremen

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Kuh-
grabensee“ im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen
vom 12. Juli 1984 (Brem.GBl. S. 191 – 791-a-5) wird
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 
„Erklärung zum Schutzgebiet NATURA 2000“

b) In Satz 2 werden  die Worte „unteren Natur-
schutzbehörde Bremen“ durch die Worte „obers-
ten Naturschutzbehörde“ ersetzt. 

2. § 2 Schutzgegenstand wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Zahl „29,6“ durch die Zahl
„32,3“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Angaben zu „im Wes-
ten“ und zu „im Süden“ wie folgt gefasst:

„im Westen: durch die Ostseite der Straße
„Großer Mittelweg“ bis zu de-
ren Abknicken nach Westen,
von dort entlang der westlichen
Böschungsoberkante des in
Richtung Südwesten verlau-
fenden Grabens und ihrer Ver-
längerung bis zum nördlich der
Bundesautobahn A 27 verlau-
fenden Straßenkampsfleet“,

im Süden: entlang der dem Schutzgebiet
zugewandten (nördlichen und
nordöstlichen) Böschungsober-
kante des nördlich der Bundes-
autobahn A 27 verlaufenden
Straßenkampsfleetes bis zum
nördlichen Böschungsfuß der
Bundesautobahn A 27 und die-
sem in östlicher Richtung fol-
gend bis zur Westseite der
Straße „Kuhgrabenweg“,

b) In Absatz 2 wird das Wort „Karte“ durch die
Worte „erste Änderungskarte“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 3 

Schutzzweck

(1) Schutzzweck ist der Erhalt und die Entwick-
lung des Kuhgrabensees mit seinen Uferzonen und
randlichen Gehölzbereichen als Lebensraum spezi-
eller, an diese Verhältnisse angepasster Pflanzen-
und Tiergemeinschaften mit zum Teil stark gefähr-

deten Arten auch als Teil des europäischen Schutz-
gebietsnetzes NATURA 2000 innerhalb des beson-
deren Schutzgebietes DE 2818-401 „Blockland“
und des Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung 
DE 2819-302 „Kuhgrabensee“. 

(2) Schutzzweck ist weiterhin der Erhalt und die
Entwicklung des Lebensraumtyps 3140 („Oligo- bis
mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer
Vegetation aus Armleuchteralgen“) gemäß Anhang I
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206
S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie
2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006
(ABl. EG Nr. L 363 S. 368). Des Weiteren soll die
Ufervegetation geschützt und die Bedeutung des
Sees als Brut-, Rast- und Nahrungsplatz zahlreicher
gefährdeter Vogelarten, unter anderem von Pfeifente
und Silberreiher, erhalten werden.

(3) Prioritäre Lebensraumtypen gemäß Anhang I
oder prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richt-
linie 92/43/EWG kommen im Schutzgebiet nicht
vor.“

4. § 4 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu  entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören, oder sie mut-
willig zu stören, oder ihre Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder ihre Standorte zu beschädigen
oder zu zerstören oder Tiere auszusetzen;“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Maßnahmen des Naturschutzes sowie der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre,
die der Pflege und Entwicklung des Schutz-
gebietes oder der Umweltbildung dienen
und mit Genehmigung der obersten Natur-
schutzbehörde durchgeführt werden;“

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die Bisambekämpfung im Rahmen arten-
schutzrechtlicher Bestimmungen;“

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. die ordnungsgemäße Unterhaltung und Er-
neuerung der vorhandenen Leitungen für
Kommunikation und Steuerung sowie für die
öffentliche Ver- und Entsorgung im Rahmen
der vorhandenen Trassen unter Beachtung
des Schutzzweckes nach § 3; die oberste Na-
turschutzbehörde ist vor Durchführung die-
ser Maßnahmen zu unterrichten.“

d) Es wird folgende Nummer 5 angefügt:

„5. die Ausübung der Jagd im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen.“




